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Das Transparenzregister muss private Daten besser schützen
Von Rainer Kirchdörfer

M an stelle sich einmal vor, Kom-
missionspräsidentin ursula 
von der Leyen oder einer ihrer 

Kommissare müssten ihre Privatadressen 
offenlegen. und nicht nur das: Von ihnen 
würde auch verlangt, die nummern ihrer 
ausweisdokumente und weitere persön-
liche angaben in einem register, auf das 
viele Menschen Zugriff haben, zu hinter-
legen. all das im Dienst der Kriminali-
tätsbekämpfung. Der aufschrei in diesem 
fiktiven Fall wäre groß.

Was nach einem albtraum vieler Be-
troffener und Datenschützer klingt, wird 
durch europäische Vorgaben für unzählige 
unternehmer und ihre Familien bald rea-
lität. Hintergrund ist ein regulierungspa-
ket zur Bekämpfung von geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung. Zentrales Ele-
ment: die Verordnung zur Verhinderung 
der nutzung des Finanzsystems für Zwe-
cke der geldwäsche und Terrorismusfi-
nanzierung. Die Verordnung erweitert 
von Juli 2027 an die offenlegungspflich-
ten persönlicher Daten in nationalen 
Transparenzregistern erheblich.

Maß und Mitte drohen hier völlig ver-
loren zu gehen. Wer über mindestens 25 
Prozent der anteile, Stimmrechte oder 
sonstiger Eigentumsbeteiligungen an 
einer transparenzpflichtigen gesell-
schaft verfügt und somit als „wirtschaftli-
cher Eigentümer“ gilt, soll von Sommer 
2027 an unter anderem Vor- und nachna-
men, geburtsort, geburtsdatum, voll-
ständige Wohnanschrift, Wohnsitzland, 
Staatsangehörigkeit, nummer eines aus-

Ländern machen müssen. Damit sind 
persönliche Daten in vielen Eu-Staaten 
hinterlegt, was zu einer Vielzahl von Mel-
dungen führt. auch aus diesem grund ist 
es unabdingbar, dass nur staatliche Stel-
len die privatesten angaben wie Wohn-
adressen und ausweisdaten einsehen 
können.

Europa muss beim Transparenzregis-
ter somit angesichts der damit verbunde-
nen Folgen dringend nachbessern. Die 
zunehmende abfrage solch sensibler In-
formationen greift schließlich erheblich 
in den Schutz personenbezogener Daten 
sowie in die achtung des Privat- und Fa-
milienlebens ein. Das führt zu einer 
massiven Beeinträchtigung der Sicher-
heit betroffener Personen. Schon heute 
leben unternehmer und ihre Familien-
mitglieder mit dem risiko, opfer von 
Erpressung, raub oder gar Entführung 
zu werden.

Transparenz ist ein wichtiger Bestand-
teil eines ordnungsbasierten Wirtschafts-
systems. Doch um den grundrechtsschutz 
betroffener Privatpersonen zu gewährleis-
ten, dürfen sensible personenbezogene 
Daten im Wesentlichen nur von staatli-
chen Institutionen genutzt werden. In den 
Händen Dritter sind diese persönlichen 
Daten ein erhebliches risiko. Der sinnlo-
se Bürokratieaufwand, den die neue re-
gelung mit sich bringt, ist noch ein eige-
nes Kapitel.
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weisdokuments und – sofern vorhanden 
– die Persönliche Identifikationsnummer
angeben. auch mittelbare Beteiligungen
werden dabei künftig in die offenle-
gungspflicht einbezogen. Dies soll eben-
falls für gesellschafter gelten, die keiner-
lei Einfluss ausüben können – mit massi-
vem zusätzlichen aufwand für die
Betroffenen.

Zugang zum register haben Behörden, 
gerichte und zum Beispiel Banken, Ver-
sicherer, anwälte und 
notare. Das ist nach-
vollziehbar. aus Sicht 
der Familienunter-
nehmer sollten aber 
persönlichste Daten 
wie etwa Privatadres-
se und Passdaten nur 
für Behörden transpa-
rent sein. Denn an-
sonsten ist die gefahr groß, dass sensible 
Informationen nach außen dringen.

Mit Blick auf die geltende rechtslage 
wies der Europäische gerichtshof den 
gesetzgeber im november 2022 in die 
Schranken und pochte auf einen stärke-
ren grundrechtsschutz Betroffener. Die-
sem urteil ist zu verdanken, dass der bis 
dahin völlig ungehemmte Zugang zum 
Transparenzregister für die breite Öffent-
lichkeit gestoppt worden ist. Das derzeit 
in der Beratung befindliche nationale 
umsetzungsgesetz sieht zwar vor, dass 
die Öffentlichkeit das Transparenzregis-
ter nur einsehen darf, wenn ein „berech-
tigtes Interesse“ vorliegt.

Die pauschale ausgestaltung der rege-
lung wird dem grundrechtsschutz den-
noch nicht gerecht: So können Journalis-
ten das register einsehen, wenn sie zu 
geldwäsche recherchieren. auch nicht-
regierungsorganisationen können für re-
cherchen auf diesem gebiet jederzeit 
persönliche Daten abfragen. Dabei blei-
ben etwa die privaten Meldeadressen für 
Medien und ngos zwar gesperrt. Doch 
selbst ohne deren vollständigen register-

zugang ergeben sich 
erhebliche Sicher-
heitsrisiken.

Einmal preisgege-
bene Informationen 
von breitem Interesse 
landen erfahrungsge-
mäß regelmäßig in der 
Öffentlichkeit. Hinzu 
kommt die gefahr von 

technischen Datenlecks und Cyberan-
griffen. außerdem gilt: Wenn künftig 
jedwede nichtregierungsorganisation 
grundsätzlich zugangsberechtigt ist, kann 
nicht ernsthaft von einer wirksamen Zu-
gangsbeschränkung gesprochen werden. 
Hinzu kommt: Betroffene Personen er-
fahren in der regel weder von erfolgten 
Einsichtnahmen noch von etwaigen Ver-
wendungsformen ihrer Daten. Eigentlich 
undenkbar in Zeiten der Datenschutz-
grundverordnung.

In der Praxis kommt es außerdem oft 
vor, dass unternehmer für Firmennieder-
lassungen in Europa angaben für die 
Transparenzregister in mehreren Eu-

unternehmern und ihren 
Familien drohen massive 
Sicherheitsrisiken, wenn 
die Eu nicht nachbessert. 
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schritten seien strukturelle reformen 
nötig, um die mittelfristige ausgabendy-
namik – vor allem in demographieab-
hängigen Bereichen – zu bremsen, for-
dern WIFo-Ökonomin Margit Schrat-
zenstaller und IHS-Leiter Holger Bonin. 
reformbedarf sehen sie im Fördersys-
tem, im Föderalismus, im gesundheits- 
und Bildungssystem sowie in der ren-
tenversicherung. Positiv werten beide, 
dass die regierung ein Doppelbudget 
vorlegt und damit Planungssicherheit 
für zwei Jahre schafft.

Schratzenstaller erkennt erste Schrit-
te zu strukturellen Veränderungen, 
mahnt jedoch ein zügigeres und umfas-
senderes Vorgehen an. Bonin verweist 
auf ansätze, Fehlsteuerungen zu ver-
meiden – etwa bei der reform der 
arbeitslosenversicherung und effizien-
teren auszahlungen von Familienleis-
tungen –, betont aber, der anteil struk-
tureller Maßnahmen sei nicht dominant.

Eine Schwerpunktsetzung bei Mit-
teln für Bildung und arbeitsmarkt 
wird von den Instituten grundsätzlich 
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